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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Dienstgeberin gemäß § 68 Abs. 1 dritter Satz ASVG die Unrichtigkeit ihrer

Angaben bei gehöriger Sorgfalt hätte erkennen müssen, ist davon auszugehen, dass sich ein Meldep<ichtiger alle zur

Erfüllung seiner gesetzlichen Verp<ichtung notwendigen Kenntnisse verscha>en muss und den Mangel im Falle einer

darauf zurückzuführenden Meldep<ichtverletzung als Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt zu vertreten hat. Damit

soll zum Ausdruck gebracht werden, dass ein Meldep<ichtiger, der nicht über die genannten Kenntnisse verfügt, nicht

schon deshalb im Sinne des § 68 Abs. 1 dritter Satz ASVG exkulpiert ist, weil er sich mit der strittigen Frage ohnedies,

wenn auch nur auf Grund seiner eingeschränkten Kenntnisse, auseinandergesetzt hat und dementsprechend

vorgegangen ist. Ihn tri>t vielmehr eine Erkundigungsp<icht, sofern er seine - objektiv unrichtige - Rechtsau>assung

z.B. über seine Eigenschaft als Dienstgeber zum Zeitpunkt der Unterlassung der Meldung nicht etwa auf

höchstgerichtliche (und erst später geänderte) Rechtsprechung oder - bei Fehlen einer solchen - auf eine ständige

Verwaltungsübung zu stützen vermag. Die bloße "Nichtbeanstandung" beitragsfreier Zahlungen in der Vergangenheit

stellt noch keine Verwaltungsübung dar, auf die ein Meldep<ichtiger vertrauen dürfte. Insbesondere geht die

Erkundigungsp<icht dahin, sich über die Vertretbarkeit seiner Rechtau>assung bei der Behörde und/oder einer zur

berufungsmäßigen Parteienvertretung befugten Person oder Stelle Gewissheit zu verscha>en und sich bei dabei zu

Tage tretenden widersprüchlichen Rechtsau>assungen mit Gewissenhaftigkeit mit dem Für und Wider eingehend

auseinanderzusetzen. Die Erstellung eines Mustervertrages durch einen Rechtsanwalt, der das von der Dienstgeberin

rechtlich gewünschte Ergebnis zeitigen soll und der von dem abweicht, wie die Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich

gelebt worden sind (vgl. den Beschluss VwGH 8.3.2019, Ra 2019/08/0028), stellt keine solche Erkundigung dar.Bei der

Beurteilung der Frage, ob die Dienstgeberin gemäß Paragraph 68, Absatz eins, dritter Satz ASVG die Unrichtigkeit ihrer

Angaben bei gehöriger Sorgfalt hätte erkennen müssen, ist davon auszugehen, dass sich ein Meldep<ichtiger alle zur

Erfüllung seiner gesetzlichen Verp<ichtung notwendigen Kenntnisse verscha>en muss und den Mangel im Falle einer

darauf zurückzuführenden Meldep<ichtverletzung als Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt zu vertreten hat. Damit

soll zum Ausdruck gebracht werden, dass ein Meldep<ichtiger, der nicht über die genannten Kenntnisse verfügt, nicht

schon deshalb im Sinne des Paragraph 68, Absatz eins, dritter Satz ASVG exkulpiert ist, weil er sich mit der strittigen
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Frage ohnedies, wenn auch nur auf Grund seiner eingeschränkten Kenntnisse, auseinandergesetzt hat und

dementsprechend vorgegangen ist. Ihn tri>t vielmehr eine Erkundigungsp<icht, sofern er seine - objektiv unrichtige -

Rechtsau>assung z.B. über seine Eigenschaft als Dienstgeber zum Zeitpunkt der Unterlassung der Meldung nicht etwa

auf höchstgerichtliche (und erst später geänderte) Rechtsprechung oder - bei Fehlen einer solchen - auf eine ständige

Verwaltungsübung zu stützen vermag. Die bloße "Nichtbeanstandung" beitragsfreier Zahlungen in der Vergangenheit

stellt noch keine Verwaltungsübung dar, auf die ein Meldep<ichtiger vertrauen dürfte. Insbesondere geht die

Erkundigungsp<icht dahin, sich über die Vertretbarkeit seiner Rechtau>assung bei der Behörde und/oder einer zur

berufungsmäßigen Parteienvertretung befugten Person oder Stelle Gewissheit zu verscha>en und sich bei dabei zu

Tage tretenden widersprüchlichen Rechtsau>assungen mit Gewissenhaftigkeit mit dem Für und Wider eingehend

auseinanderzusetzen. Die Erstellung eines Mustervertrages durch einen Rechtsanwalt, der das von der Dienstgeberin

rechtlich gewünschte Ergebnis zeitigen soll und der von dem abweicht, wie die Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich

gelebt worden sind vergleiche den Beschluss VwGH 8.3.2019, Ra 2019/08/0028), stellt keine solche Erkundigung dar.
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